
Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Samtge-

meinde Gellersen für das Verfahren Meldewesen gem. Artikel 12 bis 22 und 34  

der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Die vorliegende Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gibt Auskunft über 

die informationspflichtigen Angaben, die für alle Verarbeitungstätigkeiten der Verantwortli-

chen zutreffend sind. 

1. Kontaktdaten 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die:  

Samtgemeinde Gellersen, 

vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister,  

Dachtmisser Straße 1,  

21391 Reppenstedt 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragte des Landkreises Lüneburg  

Auf dem Michaeliskloster 4  

21335 Lüneburg 

Telefon 04131 26-1756  

Fax 04131 26-2756  

E-Mail: datenschutz@landkreis.lueneburg.de 

 

Darüber hinaus können Sie sich an die Niedersächsische Aufsichtsbehörde für den Daten-

schutz (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz) wenden und dort ein Beschwerderecht 

geltend machen.  

 

Landesdatenschutzbeauftragte:  

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5  

30159 Hannover  

Telefon: 0511 12-4500 

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 

2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen 

Die Daten werden zu nachfolgend benanntem Zweck verarbeitet:  

Die Meldebehörde hat nach § 2 Absatz 1 BMG personenbezogene Daten über die in ihrem 

Zuständigkeitsbereich wohnhaften Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität 

und Wohnungen feststellen und nachweisen zu können. Die in den Melderegistern gespei-

cherten personenbezogenen Daten werden von der Meldebehörde genutzt, um nach Maß-

gabe der Vorschriften über Melderegisterauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und Datenübermittlungen 

(§§ 33 ff. BMG) den berechtigten Informationsbedürfnissen sowohl nicht-öffentlicher Stellen 

und Privatpersonen als auch öffentlicher Stellen Rechnung zu tragen sowie bei der Durch-

führung von Aufgaben anderer öffentlicher Stellen mitzuwirken (§ 2 Absatz 3 BMG). Zu be-

stimmten Anlässen erfolgen regelmäßige Datenübermittlungen (§§ 36, 43 BMG; 1. und 2. 

Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) an andere öffentliche Stellen sowie nach § 

42BMG an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Darüberhinausgehende, auch re-

gelmäßige Datenübermittlungen erfolgen aufgrund der Bestimmung durch Bundes-oder Lan-
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desrecht, in dem die jeweiligen zugrundeliegenden Anlässe und Zwecke der Datenübermitt-

lung, die Empfänger und die zu übermittelnden Daten benannt werden. 

 

3. Erhebung von Daten bei Dritten 

Grundsätzlich erhebt die Verantwortliche personenbezogene Daten bei der betroffenen Per-

son. Ausschließlich in gesetzlich vorgesehenen Fällen darf die Verantwortliche personenbe-

zogene Daten zur Wahrung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters Daten bei 

Dritten erheben (§ 6 BMG), worüber hiermit i. S. d. Art. 14 DSGVO informiert ist. 

 

4. Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Die Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten ergibt sich aus §§ 17, 25 BMG. Die 

Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten führt zur Ordnungswidrigkeit (§ 54 BMG). 

 

5. Datenübermittlungen 

Die Verantwortliche übermittelt personenbezogene Daten ausschließlich auf Grundlage ge-

setzlicher Bestimmungen oder mit Einwilligung der betroffenen Person. 

a) Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland, öffentlich-rechtliche Reli-

gionsgesellschaften und den Suchdiensten aus dem Melderegister Daten übermitteln, 

oder Daten innerhalb der Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, soweit dies zur 

Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben er-

forderlich ist. 

b) Privatpersonen und nicht öffentliche Stellen erhalten auf Antrag eine gebührenpflichtige 

Auskunft über einzelne personenbezogene Daten unter der Voraussetzung, dass die be-

troffene Person von der Meldebehörde aufgrund der Angaben des Antragstellers eindeu-

tig identifiziert werden kann. Über eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Personen 

kann Privatpersonen und nicht öffentlichen Stellen auf Antrag Auskunft über die Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe (z.B. ein bestimmter Geburtsjahrgang) und über bestimmte per-

sonenbezogene Daten erteilt werden, wenn ein öffentliches Interesse festgestellt werden 

kann. Ausländische Stellen außerhalb der Europäischen Union werden nicht öffentlichen 

Stellen gleichgesetzt. 

c) Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen können im Zusam-

menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene Melde-

daten erhalten. 

d) Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Alters-und Ehejubiläen die mit diesem 

besonderen Zweck in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Daten erhalten. 

e) Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-

chern lediglich einzelne abschließend aufgezählte Daten aller volljährigen Einwohner von 

der Meldebehörde erhalten. 

f) Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch auf Auskunft über die in 

seiner Wohnung gemeldeten Einwohner, soweit er ein rechtliches Interesse glaubhaft 

macht. Er kann sich darüber hinaus durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon über-

zeugen, dass sich die Person, deren Einzug er bestätigt hat, bei der Meldebehörde an-

gemeldet hat. 

g) An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie an Organe und Einrichtungen der Europäi-

schen Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft ist eine Datenübermittlung im 

Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts 

der Europäischen Union fallen, zulässig, soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständig-



keit der Meldebehörde oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden öffentlichen 

Aufgaben erforderlich ist. Voraussetzung für die Übermittlung innerhalb des EWR ist, 

dass die EWR-Staaten den Inhalt der Datenschutz-Grundverordnung übernehmen. 

 

6. Speicherfristen 

Nach dem Wegzug oder Tod des Einwohners hat die Meldebehörde alle Daten, die nicht der 

Feststellung der Identität und dem Nachweis der Wohnung dienen sowie nicht für Wahl-und 

Lohnsteuerzwecke oder zur Durchführung von staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren 

erforderlich sind, unverzüglich zu löschen. Nach Ablauf von fünf Jahren seit Wegzug oder 

Tod des Einwohners werden die zur Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden gespeicher-

ten Daten für die Dauer von 50 Jahren aufbewahrt und durch technische und organisatori-

sche Maßnahmen gesichert. Während dieser Zeit dürfen die Daten mit Ausnahme des Fami-

liennamens und der Vornamen sowie früheren Namen, des Geburtsdatums, des Geburtsor-

tes sowie bei Geburt im Ausland auch des Staates, der derzeitigen und früheren Anschriften, 

des Auszugsdatums sowie des Sterbedatums, des Sterbeortes sowie bei Versterben im Aus-

land auch des Staates nicht mehr verarbeitet werden. Für die in § 13 Abs. 2 Satz 3 BMG 

bestimmten Fälle gilt das Verbot der Verarbeitung nicht. Für bestimmte Daten gelten nach § 

14 Absatz 2 BMG kürzere Löschungsfristen 

 

7. Betroffenenrechte 

Sofern nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, werdender betroffenen Person nach-

folgende Betroffenenrechte eingeräumt, die (ausgenommen Punkt 7.5) zweckmäßigerweise 

bei der unter Punkt 1 benannten Stelle geltend zu machen sind. 

 

7.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

Jede betroffene Person hat  

a) neben dieser allgemeinen und der ergänzenden Informationen zur Verarbeitungstä-

tigkeit nach Art. 15 DSGVO einen individuellen Auskunftsanspruch über ihre durch 

die Verantwortliche verarbeiteten personenbezogenen Daten, insbesondere über 

deren Inhalt sowie individuelle Angaben zu den Punkten 2 bis 8 dieser allg. Infor-

mation,  

b) nach Art. 16 DSGVO das Recht, von der Verantwortlichen die Berichtigung von un-

richtigen oder die Ergänzung von unvollständigen personenbezogenen Daten zu 

verlangen, 

c) den Anspruch, die Verantwortliche zur Löschung der betreffenden personenbezo-

genen Daten nach Art. 17 DSGVO aufzufordern und 

d) unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der 

Datenverarbeitung zu fordern. 

7.2 Widerspruch 

Die betroffene Person kann aus Gründen einer besonderen Situation der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten zur Aufgabenerfüllung nach Art. 6 (1) Buchstabe e 

DSGVO widersprechen, sofern die Verantwortliche keine schutzwürdigen Gründe für 

eine weitere Verarbeitung nachweisen kann. 

7.3 Datenübertragbarkeit 

Erfolgt die Verarbeitung mithilfe eines automatisierten Verfahrens auf Grundlage einer 

Einwilligung der betroffenen Person, so kann sie die Bereitstellung ihrer Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bei der Stelle unter 1 verlan-

gen. 



7.4 Widerrufsrecht 

Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Einwilligung der be-

troffenen Person beruht, hat sie das Recht, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

zu widerrufen. Die betroffene Person wird mit der Einwilligung über das Widerrufsrecht 

informiert. 

7.5 Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht, sich über Verletzungen des Datenschutzrechts 

bei den o.g. Behörde zu beschweren. 

 

8. Benachrichtigung bei Verletzung des Datenschutzes 

Bei Verletzung des Datenschutzes erfolgt durch die Verantwortliche eine Meldung an die 

zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Hat die Verletzung ein hohes Risiko für die per-

sönlichen Rechte und Freiheiten einer natürlichen Person zur Folge, benachrichtigt die Ver-

antwortliche die betroffene Person darüber. 


